
Baustein für so genannte 58-er Betroffene – Regelung nach § 428 SGB III 
 
 
 
Briefkopf wie Musterwiderspruch 
 
 
 
Ich habe am ............ eine Vereinbarung mit dem damaligen Arbeitsamt in ........ gemäß § 428 SGB 
III zur Inanspruchnahme von Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe unter erleichterten 
Voraussetzungen getroffen, nach der ich dem Arbeitsmarkt nicht mehr zur Verfügung stehe.   
Diese Regelung schloss ein, dass die Agentur im Gegenzug auch vom Vermittlungsaufwand und 
Arbeitssuche für meine Person entlastet wird. 
Diese Regelung soll nun nicht mehr gelten. Damit verstoßen Sie gegen die Grundsätze von Treu 
und Glauben. Ich kann nach meiner Auffassung aufgrund der damaligen Vereinbarung nicht von 
einer gesetzlichen Regelung erfasst werden, die die Grundsicherung von der Bereitschaft zur 
Arbeitsuche abhängig macht. 
 
Zudem verletzt die nunmehrige gesetzliche Regelung mich in meinen Rechten aus Art. 14 GG 
i.V.m. Art. 20 und 28 GG. Ich habe durch meine langjährige Tätigkeit erhebliche Zahlungen zur 
Arbeitslosenversicherung geleistet und somit schutzwürdige Anwartschaften erworben. 
 
Es handelt sich hierbei auch nicht um eine unechte Rückwirkung. Diese ist hier unzulässig, da in 
der Abwägung meiner schutzwürdigen Interessen mit den Interessen der Allgemeinheit erstere hier 
aufgrund meiner Lebensplanung vorgehen. 
 
Ich fordere Sie deshalb auf, sich auch weiterhin an die mit mir getroffene vertragliche Vereinbarung 
zu halten und mir den vereinbarten Betrag von monatlich ............ Euro bis zur Rente zu zahlen. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
................................... 
(Unterschrift) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


